
11.Bei blatt 
,!:-' .• 

Be~blatt zur P~rlament~korresponde~ 14. Februar 1951. 

217/J 

der Abg. D~o S t übe r, E ben b ich 1, e r ~nd Genos~en 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend Doppelbesteuer\4~g von RentenQ 

-----

Anläss1icheines konkret~n Falles, der in Innsbruck (Wil ten) spielte, 

ist uns ein Fall von Doppelbesteuerung zur Kenntnis gekommen, der zur Befürch­

tung eines allgemeinen steuerlichen Unrechts gegenüber der steuerzahlenden 

Bevölkerung in gleichgelagerten Fällen Anlass gibto 

Ein Anwesen wurde verkauft und als Kauf~reis ein Barbetrag zuzüglich 

einer ~onatlichen Rente für die Verkäuferin vereinbart. Das Finanzamt f~ 

Verkehrssteuern berechnete den Wert dieser Rente und behandelte ihn auf G~d 
des Kauf'vortrages als Vermögen;' gleichzeitig behandelte aber auch das (allge­

meine) Finanzamt die Rente als Ei~~ornmen und schrieb der Empfängerin (Verkäu­

ferin) eine - sehr 'hohe - Einkommensteuer voru Zur Berec.hnung der Besatzungs­

kostensteuerwurde der Rentenanspruch vom Finanzamt wiederum als Vermögen 

behandelt. 

Gemäss § 22 des EinkonEensteuergesetzes sind '~ederkehrende Bezüge, 

insbesondere vererbliche Renten, Leibrenten~ Zeitrenten usw." als soge~ta 

"sonstige Einkünfte",steuerpflichtig, ohne dass die Frage, ob sie wirtschaft­

lich als blasser Gegenwert anzusehen sind, eine Rolle spielt~ Dies stellt 

aber eine unbillige Härta dar und ist insoferne auch tul1ogisch, als Gegenwerte 

aus einem Kaufpreis bekanntlich nicht einkommensteuerpflichtig sind, da ja z.B. 

im erwähnten konkreten Falle nur Realvermögen :1,n Geldvermögen wngo,randel t 

wurde .. Naoh unseres Erachtens richtiger Auffassung könnte von einem Einkommen 

arst dann gesproohen werden, wenn der Rentenwert den Wert des Raalvermögens 

übersteigt (Vexäusserungsgewinn)o Bis dahin hätten die Renten einkommensteuer­

·frei zu bleiben~ Es sei in diesem Zusammenhang auch auf die Ausführungen 

der ~eitschrift nÖsterreichische steuer-und Wirtschaftskarteilt. Heft Nr.20 

(Seite 55 ff) und Nr~ 21/22 (Seite 163 ff) verwiesen t WO das Problem der 

Steuerpflicht entgeltlich erworbener Rentenansprüche ausführlich behandelt 

wirdo 
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" 

Wir Unterzeichneten Abgeordneten:sind.der .Mointl,..'1.g1~uass das" Pxpblem 

beieil1eI' künftigen Reform des Eink;~'1lenßteuerge'se"tzes {,sieb,e (h~ Rede des 

I" 'Abg.Dr~Stüber inder Budget-Debatte zurGrup~ XI 'vom 13i>De~niIUber 19'5,0, Steno-
• - \ . j -

grä.ph1sohe~ Protokoll S 1709 ff) eine g~undst~tzliche Nßuregelung erfah.ren 

muss, ha.l:t~n, ~ber -w~i1;ers zur, ~ermeidung l:!tcuorl ich~r lIäl't~n' rund /Un~l~li$"" 
kai ten bis dahin~ine' entsprochende~Anvveisungder- Fiminzbehörden illl W0ge " 

~. ' ' "- . '....:. , 

ßines interpretiterenden Erlassesc..sci tensdes Btindesridnistßriums für Finanzen 
...:. ,,,,-,' -

, für uner1,äss1icb.e, 'Wir stell an daher an den H~rrn 'Bundesminister für Finanzen 

"die 

'A, n J..D r , a. go .l. 

1.) tst der Herr Bundesminister bereit, bßi-einer künftigen Roformdes 

Einkommonsteuergäsat~es' ~eFrage der SteuGrpf'lieht entgeltlich ~rworbener 
RentenaJ:'lsPrl!öneimSj;nneder obigen AusfÜhrungen einergrundsät~zlichen 

Jleuregelung zuzuführen und 
- '. '----

;' 2.} die sich auS., der Praxis orgependen IIärttlnboid,er Bestouerung 

entgel tlieher Rentenans'pruche 'schon jetzt im 'Erlass1rvega -zu beseitigen b~CI 
" 'zu mildern? 

--~~--~ 
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